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O bjektiv m uß es zur D urchführung des Geschlechtsverkehrs zwischen 
den im  Gesetz genannten V erw andten gekommen sein. Sexuelle H and
lungen schlechthin w erden vom Tatbestand nicht erfaßt.

Subjektiv ist Vorsatz erforderlich, d. h., die T äter müssen die zwischen 
ihnen bestehenden verw andtschaftlichen Beziehungen kennen.

Jugendliche, die Geschlechtsverkehr m it einem  erwachsenen Ver
w andten gerader Linie durchführen, sind strafrechtlich- nicht veran tw ort
lich. H ier gilt der G rundsatz, daß der Erwachsene die V erantw ortung trägt.

2. Im Abs. 2 w ird un te r den gleichen Voraussetzungen die str. Verantw.
fü r Geschwister begründet. Geschwister sind alle Personen, die von 

denselben Personen oder einer gleichen dritten  Person abstam m en — also 
auch Halbgeschwister.

Zur Erfüllung des Tatbestandes ist in objektiver Hinsicht erforderlich, 
daß es zur D urchführung des Geschlechtsverkehrs zwischen den Ge
schwistern gekommen ist. Der Versuch ist nicht strafbar. Die Tatsache, 
daß die T äter Geschwister bzw. Halbgeschwister sind, m uß vom Vorsatz 
erfaß t sein. Nach Abs. 2 kann bei Jugendlichen von M aßnahm en der str. 
V erantw . abgesehen werden, z. B. dann, w enn ein Geschwisterteil bereits 
erwachsen ist und ihm  deshalb gegenüber dem  Jugendlichen die höhere 
V erantw ortung zukom m t bzw. die Geschwister kurze Zeit vor der Tat 
erst das 14. Lebensjahr vollendeten.

Vorbemerkung zu §§ 153 bis 155

1. Die Bestim m ungen über die unzulässige Schw angerschaftsunter
brechung sind im  StGB verändert worden. F rüher w aren fü r die 

Bekäm pfung der A btreibung fünf verschiedene Ländergesetze in  V er
bindung m it § 11 des Gesetzes über den M utter- und Kinderschutz und 
die Rechte der F rau  vom 27. 9. 1950 (GBl. S. 1037) die rechtliche G rund
lage.

Die S trafrechtspraxis der letzten Jah re  richtete sich vorwiegend gegen 
die Frem dabtreibung, vor allem  die gew erbsm äßige (das sog. K urpfuscher
tum). Die V erurteilungen der letzten Jah re  betreffen hauptsächlich solche 
F rem dabtreibungen und kaum  noch Fälle von A btreibungshandlungen 
durch die schwangeren Frauen selbst. Die §§ 153 bis 155 gehen davon 
aus, daß die Selbstabtreibung, d. h. die Schw angerschaftsunterbrechung 
durch die Schwangere selbst nicht m ehr strafbar ist und daß die Regelung 
der Fälle, in denen eine Schw angerschaftsunterbrechung durch Ärzte 
zulässig ist, nicht in das Strafgesetzbuch, sondern in entsprechende spe
zielle Bestim m ungen gehört.

(Vgl. h ier die Instruktion  des M inisters fü r G esundheitswesen vom 
M ärz 1963 zur A nw endung des § 11 des Gesetzes über den M utter- und 
K inderschutz und die Rechte der F rau vom 29.9.1950, veröffentl. in Ver-


